
 

 
Schuljahr 2026/27  

Regelung der 10 freien Halbtage für Schülerinnen und Schüler durch die Bildungskommission 
Gemäss Lehrplan 21, 4.2.1 Planung des Schuljahres: „Je nach Zuständigkeit können die Schulleitung oder die entsprechende Gemeindebehörde bis zu 10 Schulhalbtage pro 

Schuljahr als unterrichtsfrei erklären. Darin enthalten sind u.a. lokale Feiertage und Veranstaltungen, Schulhalbtage vor Ferienbeginn und Halbtage zur Verlängerung von 

Feiertagswochenenden (z.B. Auffahrtswoche). Ein Teil der unterrichtsfreien Halbtage ist für die Schul- und Unterrichtsentwicklung (z.B. schulinterne Weiterbildungen, 

Unterrichtshospitationen oder kollegialen Coachings der Lehrpersonen) einzusetzen. Die Eltern sind über den Unterrichtsausfall frühzeitig zu informieren.“  
 
Berner Bildungstag: Gemäss Verordnung über die Anstellung der Lehrkräfte (LAV) haben Lehrpersonen Anspruch auf einen bezahlten Kurzurlaub von einem Arbeitstag pro 

Schuljahr für die Teilnahme an einem gesamtkantonalen Lehrerinnen- und Lehrertag (vgl. Art 49 LAV). Dieser Anspruch ist unabhängig von den zehn unterrichtsfreien 

Halbtagen, die von der Schulleitung oder der entsprechenden Gemeindebehörde als unterrichtsfrei erklärt werden können (vgl. AHB; Ziffer 4.2.1). 
 

Anlass: Daten 2026/27 
Zyklus 1  

Kindergarten bis 
2. Klasse 

 

 

 

 

 

Zyklus 2 

3. bis 6. Klasse 

Zyklus 3 

7. bis 9. Klasse 

Kollegiumstag/Weiterbildung Freitag, 20.11.2026 2 2 2 

Winterferien, Ferienbeginn um 11.50 Uhr (Ferientermin Kanton) Donnerstag, 24.12.2026 0 0 0 

Semesterende 1. Semester Montag, 01.02.2027 2 2 2 

Kollegiumstag/Weiterbildung (2027/28 wieder im März) Freitag, 12.02.2027 2 2  2 

Gründonnerstag, Schulschluss um 16.05 Uhr (Ferien) Donnerstag, 25.03.2027 0 0 0 

Freitag nach Auffahrt Freitag, 07.05.2027 2 2 2 

Kollegiumstag/Weiterbildung Dienstag, 18.05.2027 2 2 2 

Joker-Halbtage: kurzfristige Planung durch die Schulleitungen. offen 0 0 0 

Total Halbtage  10 10 10 
 

Bei allen Unterrichtsausfällen im Rahmen dieser Halbtage werden die Eltern spätestens 14 Tage im Voraus durch die Schulleitung oder durch die einzelne 
Lehrperson schriftlich orientiert. 

Die vorliegende Regelung wurde gemäss Antrag der GL VSM vom 12.01.2026 an der Sitzung der Bildungskommission vom 09.02.2026 genehmigt. 


